
Deutsche Vereinigung für
Sportwissenschaft

Adhoc Ausschuss

Art. 6
DSGVO

Rechtliche Rahmenbedingungen -
What we need to know
- Sensible Daten in der Sportwissenschaft

Rechtmäßigkeit  der Verarbeitung
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn min. ein
der in Artikel 6 genannten Bedingungen erfüllt ist

Verarbeitung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten - Abs. 2: 
Absatz 1 gilt nicht, in den in Absatz 2 genannten
Fällen 

Datenschutz-Folgeabschätzungen
Ist erforderlich, wenn eine Art der Verarbeitung
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat

Art. 9
DSGVO

Art. 35
DSGVO

Für den Adhoc Ausschuss Arbeitsgruppe sensible Daten: Nils Eckardt, Lars Schlenker, Hannah Zimmermann, Tanja Eberhardt, Chris Rose, 
Manuel Fleps, Claudia Niessner, Katja Keller

Diese Fact Sheets dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine
rechtliche Beratung oder verbindliche Grundlage dar. 
Für rechtliche Fragen oder verbindliche Informationen wenden Sie sich bitte an einen
Fachanwalt oder die zuständige Behörde.


